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Beglaubigte Abschrift 

s. 
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l Aktenzeichen: 
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In dem Strafvollzugsverfahren 

K 

1 
Landgericht Freiburg· im · 

Breisgau 

Beschluss 

geboren am 1 1, 1 J, Staatsai:,gehörigkeit: deutsch, derzeit in d. Justizvoll-
zugsanstalt Freiburg, Hennann-Herder-Straße 8, 79104·Freiburg 
- Antragsteller - · ' · 

gegen 

Jus!lzvollzugsanstalt Freib~rg, ~ . ✓ _ / _ · <. ... · ~ . 

Justizvollzugsanstalt Frdrurg, 'Mirmann--t➔srder-~traße 8, 79104 Freiburg 
- Antragsgegner -

hat das Landgericht Freiburg im Breisgau - 2. Strafvollstreckungskammer - am 2p. April 2020 be-· 

schlossen: 

1. Der Vollzug de.r am 27.03.2020 begonnenen Verlegung des Antragstellers in den Bereich • 

der Strafhaft, aktuell Sicherheitsabteilung 111/1, wird vorläufig bis zu einer Entscheidung im 

noch zu beantragenden Hautpsacheverfahren ausgesetzt. 

2. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen. 

3. Von den Kosten des Verfahrens und den notwendigen A_u~lagen des Antragstellers fallen 

4/5 der Staatskasse zur Last. 1~ Übrigen trägt sie der Antragsteller. 

4. · Der Wert des Verfahrensgegenstands wird auf 500,00 ~ festgesetzt. 
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Gründe: 

Der Antragsteller ist Sicherungsverwahrter in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Freiburg. 

-Mit seinem Antrag vom 29.03.2020, eingeg~ngen am. 31.03.2020, hat er beantragt, die JVA Frei

burg im Eilverfahren zu verpflichten, ihn nach den Siclierungsverwahrungs-Richtlinien und nach · 

dem JVollzGB V abzusondern. Zur Begründung hat er angeführt; Er sei am 27.03.2020 wegen ei

nes körperlichen Übergriffs auf einen anderen abgesondert worden. Dabei sei er wie ein normaler 

Strafgefangener abgesondert worden, was, da er in Sicherungsverwahrung sei. nicht rechtens 

sei. 

Seine Begründung hat er m!t · -weiterer Stellungnahme vom 03.04.2020, eingegangen am 
. ' 

Q7.04.2020, wie folgt vertieft: In der SV-Abteilung der JVA F~eiburg gebe es auf de~ Stockwerk. 

5/2 eine eigene Absonderungsabteilung. Dennoch sei er in Strafhaft abgesondert. Er befinde sich 

derzeit im. Haupthaus (Schubabteilung). Dort dauere. alles um ein vielfaches länger. zugleich hat ·: 

er seinen ~llantrag .mit dem Antrag .erweitert, die .NA Freiburg zu verpflrchten, ihm seine in seiner 

Zelle befindliche Tasche mit ·den nötigsten ~chen sowie seinen privaten Femseher und weiter~ 

elektronisch.en Gegenstllnde, die ihm Im Rahmen der Unterbringung in Sic:herungsyerwahrung· 

· zustünden, auszuhändigen. 

Mit Stellungnahme der ·.NA Freiburg vom 07.04.2020 hat die JVA erklärt: Der Antrag habe sich er

. ledigt. Der Antragsteller befinde sich seit dem 06.04.2020 in der Sicherheitsabteilung 111/1. Dort be

finde er sich nicht in einer ständigen Absonderung von anderen· l~sassen. Auf Nachfrage_ hat die 

JVA Freiburg sodann am oa.~.2020· erklärt, es habe einen körperlichen Übergriff des Antragstel- · 

-lers gegeben. Da die Sicherheitsabteilung 111/.1 bereits mit dem anderen Untergebrachten belegt 
' 

gewesen sei, · sei der Antragsteller von diesem getrennt vorübergehend in der Schubabteilung in . . 

Strafhaft abgesondert worden. Nach Verlegung· des anderen Untergebrachten habe der.Antrag-

, steller sodann auf ~ie Si~herheitsabt~llung 111/1 ve~egt w~rden können.- · 

Mit weiterer Stellu.ngnahma vom 14.04.2020, eingegangen am 16.04.2O2O, ·hat der Antragsteller 

klargestellt: Zwar sei er auf dem .Stockwerk 311•. in der Absonderungsabteilung un~ergebracht. 
. . 

Diese gehöre aber zum Haupthaus (Strafhaft) und nicht zum S~-Bereich. 
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Mit weiterer Stellungnahme vo~. 18.04.2020 hat die JVA Freibu~ ergä~zend ausgeführt: Es wer

de klargestellt, ~~ss sich die Slcherheitsabteilung· IJl/1 im Bereich Strafhaft befinde. Es· habe zu-

. nächst. einen körperlichen Übergriff des Antragstell~ auf einen anderen · Untergebrachten gege

ben. Der andete Untergebrachte R1 habe zunächst in der Sicherheitsabteilung 11111 abge

sondert werden müssen und der Antragsteller davon getrennt in der „Schubabteilung". Der An

tragsteller sei, nachdem der andere Untergebrachte zwischenzeitlich wegvertegt worden sei, so

dann in der· Sicherheitsabteilung 111/1 abgesondert werde~·-Sodann sei der Antragsteller nunmehr · 

in Verdacht geraten.' zusammen mit dem Untergebrachten R das Essen ·des Unterge-

brachten H - mit Gift versetzt zu haben. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. 

Zwar gebe es eine Slcherheitsabteifung auch in der ·Sicherungsverwahrung. Diese sei per

sonell aufgru~d der Corona~Krise jedoch derzeit nicht ausreichend versorgt. Überdies sei 

der Antragsteller !n der Slcherhe~abteilung nicht ausreichend räumlich von den anderen 

. Untergebrac.hten getrennt. Es sei ihm dort eine Kontaktaufnahme zu anderen Untergebrach~ 
' . . . ., . . ' 

ten durch Zuruf möglich, wobei sie befürchte, dass der Antragsteller dabei Bedrohungen 
' ' 

und Beleidigungen ausspreche. Zum jetzigen Zeitpunkt sei nun zu befürchte~, dass der An-

tragsteller auf weitere Untergebrachte· Einfluss nehme, um .gegen ·andere Untergebrachte zu 
~ -

agieren . . Der·Schutz der anderen Untergebrachten gehe, insoweit ~r. 

II. 

Der gemäß§ 114 Abs. 2 Satz 1 StvollzCrstatthafte_ u~d aush im Übrige~ zulässige Antrag des · 

Antragstellers auf Aussetzung des Vollzugs der Verlegung in die zum _Bereich Strafhaft gehören

de Sicherheitsabteilung 111/1 hat au~h in der Sache Ertolg. Im Übrigen ist der Antrag des Antrag-
' ' 

stell~rs auf einstweilige Verpflichtung der JV~ Freib~rg zur Herau~abe seiner Elekt~eräte un• 

begründet 

1. Bei Auslegung seines Antrags begehrt der Antragsteller, den weiteren Vollzu,g seiner.Verfegung 

in den Bereich Strafhaft der ~VA Freiburg vorläufig auszusetzen. Statthaft ist insoweit der Antrag 

gemäß § 114 Abs. 2 Satz 1 StVollzG. Zwar beantragt er wörtlich, die JV~ Frei~urg eilig zur Verfe

gung in die Sicherungsverwahrung zu verpflichten. Da die Folge der Außervollzugsetzung der 

. Verlegung in den Bereich Strafhaft die Wiederherstellung seiner Unterbringung im Bereich der Si~ 
' ' ' 
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cherungsverwahrung ist, entspricht dies auch_ seinem Antrag, .ihn nnach den Vorschriften für Si~ 

cherungsve~ahrte entspreche~d im Bereich der Sicherungsverwahrung" unterzubringen. Eine 

solche Auslegung ist auch in . Hinblick auf einen effektiven Reehtsschutz sachdienlich. Denn be

ge_hrt ein Untergebrachter Eilrechtsschutz gegen eil)e (anstaltsintetne) Verlegung, so geht es um 

die vorläufige Aussetzung einer i~_n belastenden Maßnahme (§.114 Abs. 2 Satz 1 StVollzG). Dies 

Qilt auch dann, wenn •die Verlegung bereits vollzogen wurde (~gl. NStZ-RR 2015, 355, beck-on

line). 

2. Der zulässige Antrag ist auch begründet 

· Der Vollzug.einer Maßnahme kann gemäß§ 114 Abs. 2 S. 1 StVoll?G-~usgesetzt werden, wenn_ 

die Gefahr besteht, dass die Verwirklichang eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder we

sentlich erschwert wird und ein höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen Vollzug nicht 

entgegensteht Hierbei is~ eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse des Antragstellers· 

an vorläufiger Verschonung einer möglicherw~ise rechtswidrigen Maßnahme sowie dem lnteres- · 

se am sofortigen Vollzug derselben anzustellen. Bei dieser Abwägung fällt der Rechtsschutzan

spruch des Antr~gstellers umso stärker ins Gewicht, je schwerer die ihm auferlegte Belastung ist 

und je mehr die Maßnahme der JVA-freiburg Unebändertiches bewirkt (vgl._ NStZ 1994,' 101, . . 
m.w.N. beck-onllne). Ferner können die Erfolgsaussichten in der Hauptsache in die Abwägungs-

entscheidung einfließen. 

· Daran g~messen war _der sofortige Vollzug. v~r1äuflg ~uszusetzen. ·oer Antragsteller verbüßt Si

cherungsverwahrung. Durch den weiteren Vollzug seiner Verlegung . in die Sicherheitsabteilung 

111/1 im Bereich Strafhaft wird sein Recht auf eine dem Trennungsgrundsatz g·emäß § 4 Abs. 3 S. 

1 NollzGB I en~rechende Unterbringung verletzt. 
. ' 

Ein höher zu bewertendes Interesse am sofortigen Vollzug der Verlegung in die Sic~erheitsabtei-

lung 111/1 steht der vorläufigen Aussetzung ebenfalls· nicht entgegen. Insoweit überwiegt das Inter~ 

esse: des Antragstellers an vorläufiger Aussetzung. 

Dem Antragsteller ist ~s bei summarischer Prüfung nich~ zumutbar, bis zum Ende eines noch zu 

· beantragenden Hauptsacheverfahrens in einem zum Vollzug der Strafh~ft gehörenden Teil unter- . 

gebracht _zu werden, Dabei war ~unächst zu berücksiehtigan, dass die Unterblingung eines Si-

. cherungsverwahrten _in einer Strafhaftabteilung einen schwerwiegenden Eingriff in ·seine _Grund~ 

rechtsstelli.mg bedeutet. Denn in der Unterbringung in Sicherungsverwahrung. liegt bereits an s_ich 

· eiri schwerwiegender E·ingriff in .Art. 2 Abs, 2 S. 2 00, der nur unter Wahrung strenger Anforde~ 

,' . ' 
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rungen an die Ausgestaltung des Vollzugs zu rechtfertigen ist (vgt BVerfG Urt. v. 4.5.2011 - . 

1152/10, BeckRS ·2011, 5~08, beck-online), Dementsprechend hat ein~ räumliche Trennung der 

· Sicherungsv~rwahrung '1om Strafhaftvollzug stattzufinden. Nach den vetfassungsre~htlichen Vor

gaben und·§ 66c Abs. 1 StGB ist zwar -nichtje{Jliche Angliederung an den Bereich der Strafhaft 

unzulässig. s:o erscheint die gemeinsame Nutzung von ArbeitSmöglichkeiten oder Freizeitange

boten möglich. Jedoch hat die nUnterbringung" stets räumlich getrennt zu erfoigen (vgl. 

MüKoStGB/Morgenstem/Drenkha~n, · 3. Aufl. 2016, StGB § 66c Rn. 55). Weiter war zu berück

sichtigen, dass die dem Antragsteller durch die Absonderung ·bzw. Ver1egung in den Bereich der . . ~ 

Strafhaft auferlegte Belastung im Hauptsacheverfahren nicht mehr rückgängig gemacht werden 
' ' ' 

könnte . . 

· Auf der anderen Seite hat die Kammer zwar au~h das nicht unerhebliche Interesse der JVA Frei

burg am sofortigen Vollzug in die Abwägung eingestellt. Hierbei hat es insbesondere gesehen, . •, 

dass bei summarischer Prüfung die Gefahr erheblicher Übergriffe mit Gefahren für Leib und Le-, . 

ben der anderen Untergebrach_ten vom Antragsteller ausgeht und dieser Gefahr durch eine Ab

sonderung bzw. Verlegung des Antragstellers in den Bereich Strafhaft begegnet ~rden kan~. 

Gleichwohl überwiegt dieses Interesse nicht und steht (!er vortäufigen Aussetzung nic:tit entg&

gen. Denn nach summarischer Prüfung verfügt die JVA Freiburg übe! einenJm Bereich der S~ 

cherungsverwahrung vorgehaltenen Äb$onden.mgsbereich, In ·dem zumindest· die . Gefahr unmit

telbarer körperlicher Übergriffe durch den Antragsteller unterbunden werden kann. Insoweit be~ 

-steht nach summarischer Prüfung der Sachlage innerhalb def Absonderungsabteilung der ~iche~. 

n.mgsverwahrung jedoch nur noch die Gefahr, dass der Antragsteller durch Zurufen zu anderen 
' .. • • ' .#' 

Untergebrachten diese zu weiteren körperlichen Obergriffen bewegen könnte. Diese Gefahr ist 

auch zumindest nicht femll~gend. da der Antragsteller mutmaßlich zusammen mit dem zwi-

schenzeitlich wegvertegten Untergebrachten R einen körperli~hen Übe~riff sowie einen 

· Vergiftungsversuch auf _den Untergebrachten H: ~rübt haben soll. 
-..:; 

. . 
Jedoch steht das Interesse am sofortigen Vollzug schließlich nicht entgegen, da die Maßnahme -. . . .· . .. .. 

Verlegung des Antragstellers in ~ine Strafhaftabteilung ~ bei summarischer Prüfung mit_ hoher 
, . 

Wahrscheinlichkeit rechtswidrig ist und in der noch zu beantragenden Hauptsa~he überwiegende. 

Erfolgsaussichten des A~tragstellers bestehen. Denn die JVA Freiburg stQtzt ihre Maßnahme 
. . 

rNar auf§ 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 JVollzGB V, wonach Sicherungsverwahrte ausnahmsweise zur . ' 

Abwehr einer erheblichen Gefahr für Leib oder Leben von Untergebrachten oder Dritten auch im . : 

Strafvollzug untergebracht werden dü~n. Dies gilt jedoch nur „voriibergehend•, Der unbestimm-

te Reehtsbegriff „vorübergehend" enthält ~eine konkrete Zeitvorga~. Die Wortlautauslegung _ Ist 

unergiebig. Bereits die historische Auslegung des Begriffs spricht aber für eine sehr kurze Zeit-
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spanne. Die Regelung des§ 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 JVollzGB V.ist im Anschluss an die verfas• . . . . 

sungsreehtlichen Vorgaben des Bt:1ndesverrassungsgerlchts - insbesondere an das postulierte 

· Trennungs~ und Abstandsgebot - entstanden. In der GesetzesbegrOndung heißt es hinsichtlich 

der diesen Grundsatz durchbrechenden R~elung des § 10 Abs. 2 s. 1 Nr. 6 JVollzGB v, dass 

diese Regelung „deutlich enger gefasst als0 sei als die in Abs. 1 Nr. 2 genannten Gründe der Ge

fahr für die Sicherheit der ·~tatt (vgl. Landtagsdrucksache B-W 15 / 2450 S. 64). Es handele · 

sich bei den von Nr. -6 erfassten Fällen um "eng begrenzte ~usnahmefälle aus Grür,den der ~~ 
tiven und schnelle~ Gefahrenabwehr'. Hierunter falle auch ein· Notfall, etwa ein Brand in der Anstalt 

(vgl. a~ch BeckOK' Strafvollzug BW/Egerer, 12. Ed. 1.4.2019, JVollzGB 1 § 4 Rn . . 12, 13). Dies 
. ' 

spricht ebenfalls dafür, den Begriff „vorübergehend" im Sinne weniger Tage zu verstehen. Weiter 

deuten die Begriffe ~dürfen nur" bzw. eausnahmsweise" ebenfalls auf eine sehr kurze Zeitspanne 

hin. Dies zeigt In systematischer Hinsicht auch der Vergleich mit den übrigM Tatbestandsvarian- · . . ' .. 
ten einer Behandlung in sozlaltherapeutischer Anstalt, zur Durchführung einer Behandlungsunter-

suchung sowie· auf Antrag des Untergebrachten aus wi<:htlgem Grund. Hiernach Ist bereits In Hin•. 

. blick auf diese. größtenteils „im Sinne des µntergebrachten" durchzuführenden Veriegungen der 
. . . . 

Ausnahmecharakter zu beachten. Auch die Begriffe der „eheblichen Gefahr für die Sicherheit 
. . . 
oder Leib oder Leben" sprechen dafür, die Ausnahme eng auszulegen. Nach alledem ergibt sieh, 

dass . eine unmittelbare und Zeitli(}h eng umgrenzte-Reaktion gemeint ist. Dementsprechend ist 
' . 

der Begriff uvcirübergehend" restn1div auszulegen und meint· unter Berücksichtigung der Einzel

fallumstände • eine'n Zettra.um von einigen Tagen, der jedoch zwei Wochen ~icht überschreitet 

Innerhalb dieser Zeit hat die JVA entsprechende Gegenmaßnahmen zu tre~n, den Antragsteller 

beispielsweise in die Abteilung für Slcherungsverwahrung·einer ander~n Vollzugsanstalt zu verte-. 

gen oder den Antragsteller im Bereich der Sicherungsverwahrung Im dortigen Sicherheitstrakt mit 

geeigneten Maßnatim~n unterzubringen: ?a sich der Antragsteller jedoch bereits seit dem 

27.03.2020 und damit seit mehr als drei Wochen im Bereich der Strafhaft befindet und bei sum• 

marischer Prüfung riicht ersichtlich geworden 1st, weshalb die JVA Freiburg keine anderweitigen 

Maßnahmen ergriffen hat, handelt es sich nicht mehr um ~lne .vorilbergehencle• Unterbringung 

im Sinne dieser Vorschrift. 

3. Soweit' der Antragsteller daneben selbständig die Herausgabe seiner Elektrogeräte und Teile 
• i • • ., 

des i-nhalts seiner Tasche ·begehrt, war sein gemäß § 114 Abs. 2 Satz 2 ~tvollzG statthafter An-
. / 

trag als unbegründet zurückzuweisen. Denn bei summarischer Prüfung seines Vorbringens ist 

. ein Anordnungsgrund nici1t ersichtlich geworden, insbesondere nicht, weshalb dem Antragstell~r 

durch die Nichtaushändigung wesentliche oder schwerwiegende Nachteile drohen. 
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Die Kosten~ntscheldung beruht auf§ 121 Abs. 1, Abs. 2 sowie Abs. 4 StVollzG 1. V. m. § 467 

Abs. 1 StPO entspreehend, Aufgrund der weit überwiegenden Bedeutung des ·Antrags auf Außer

v~0zugsetzung war eine Qt,,otelung von 4/6 zu 1/5 zu Lasten der Staatskasse gerechtfertigt 

· Die Festsetzung des Werts des Verfahrensgegenstands beruht auf den §§·60, 52 Abs. 1 GKG .. 

Kr 
Richter 

. . ' 


